
SS6 der Beilagen zu den stenov,raphischen Protokollen des 

Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 24. Juni 1971, liber 

ein Bundesgesetz, betreffend die libergangsweise Regelung der 

Vieh- und Fleischbeschau und des Verkehrs mit Fleisch (Fleisch­

beschau-übergangsgesetz 1971); 

Änderungen gegenliber dem Gesetzentwurf in Ll-l6 und 466 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anl~ßlich der Beschlußfassung im 

Gegenstand gegenüber dem Gesetzentwurf in 416 und 466 der 

Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates, 

XII. GP, folgend e Änderung be schlossfm: 

Artikel 11 § 17 Abss 8 ist durch folgenden zweiten 
Satz zu e~g~nzen: 

rrFlir Fleisch (§ 3 Abs. 1), das im Zuge seiner Verarbeitung 

durch Hitzekonservierung odwr Tiefg'2frie~atteThaft haltbar 
---

gemacht und verkaufsfertig verpackt ltrurde, entf~ll t die 
Überbeschau. tI 
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